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Abiturprüfung 2018  
Regelungen für das erste bis dritte Prüfungsfach  
für Fächer mit landesweit einheitlicher Aufgabenstellung 
- Schwerpunktthemen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Im Abitur 2018 erfolgt die Aufgabenstellung in den Leistungskursen (erstes und zweites Prüfungs-
fach) in den Fächern Deutsch, Fremdsprachen, Mathematik, Biologie, Chemie und Physik landes-
einheitlich. Die Aufgabenstellung im dritten Prüfungsfach erfolgt ebenfalls landeseinheitlich. Die 
Broschüre Abiturprüfung 2018 (s. Anlage) enthält die inhaltlichen Vorgaben, die die Grundlage für 
die landeseinheitliche Aufgabenstellung in der Abiturprüfung 2018 sind. Die Broschüre wird Ihnen 
auch in der Druckfassung durch das Landesinstitut für Schule in den nächsten Tagen zugehen. 
 
Die Vorgaben sind für die Unterrichtsgestaltung in den Prüfungsfächern für die Qualifikationsphase 
verbindlich. Sie konkretisieren die inhaltlichen Vorgaben aus den Bildungsplänen für die Qualifika-
tionsphase der Gymnasialen Oberstufe.  
 
Die Schwerpunktthemen und weiteren allgemeinen Regelungen (nach § 10 der Verordnung über 
die Abiturprüfung im Lande Bremen vom 01.12.2005 in der jeweils geltenden Fassung) sind ver-
bindliche Grundlage für die Abiturprüfung an den zur Allgemeinen Hochschulreife führenden öffent-
lichen Schulen im Lande Bremen. 
 
Ich bitte Sie, die fachbezogenen Regelungen an die Sprecher der Fachkonferenzen weiterzuleiten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
gez. Annemarie Klemm 
 
Anlage 
Abiturprüfung 2018 


